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Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Nortorf 
 
 
Inhalt: 
Satzung vom 10.12.1984, veröffentlicht durch Aushang 
Neufassung vom 16.12.2010, veröffentlicht im Bekanntmachungsblatt Nr. 52 vom 
23.12.2010 
 
Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28.02.2003 
(GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) und des § 45 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein vom 25.11.2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 631) in den zurzeit gültigen 
Fassungen wird nach Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 
15.12.2010 folgende Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Nortorf erlassen: 
 
 
§ 1 - Reinigungspflicht  
 
Alle öffentlichen Straßen (§§ 2, 57 StrWG, § 1 Bundesfernstraßengesetz) innerhalb der 
geschlossenen Ortslage (§ 4 Abs. 1 Sätze 2 und 3 StrWG) sind zu reinigen. 
 
 
§ 2 - Auferlegung der Reinigungspflicht  
 
(1) Die Reinigungspflicht wird für die in § 1 bezeichneten Straßen, und zwar für folgende 

Straßenteile 
 

a) die Gehwege, 
b) die begehbaren Seitenstreifen, 
c) die Radwege, auch soweit deren Benutzung für Fußgänger geboten ist, 
d) die Rinnsteine, 
e) den begehbaren Fahrbahnrand beidseitig in einer Breite von mindestens 1 Me-

ter, sofern zwischen der Fahrbahn und den anliegenden Grundstücken weder 
Gehwege, Radwege noch begehbare Seitenstreifen vorhanden sind 

 
in einer Frontlänge der anliegenden Grundstücke den Eigentümern dieser Grundstü-
cke auferlegt.  
 

 
(2)  Anstelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht 
 

a)  den Erbbauberechtigten  
b) den Nießbraucher, sofern er unmittelbaren Besitz am gesamten Grundstück hat  
c) den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude zur Be-

nutzung überlassen ist. 
 
(3)  Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflicht persönlich zu erfüllen, so 

hat er eine geeignete Person mit der Reinigung zu beauftragen. 
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(4)  Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung 

gegenüber der Stadt mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle 
übernehmen. Die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur solange wirksam, wie 
eine ausreichende Haftpflichtversicherung für den Dritten besteht. 

 
 
§ 3 - Art und Umfang der Reinigungspflicht 
 
(1) Die zu reinigenden Straßenteile sind 14-tägig bzw. bei Bedarf auch häufiger zu säu-

bern und von Wildkräutern zu befreien. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und 
die dem Feuerlöschwesen dienenden Wasseranschlüsse sind jederzeit sauber und 
von Schnee frei zu halten. Einer mit der Reinigung verbundenen Staubentwicklung 
ist bei frostfreier Witterung durch Sprengen mit Wasser vorzubeugen. Im übrigen 
richten sich Art und Umfang der Reinigung nach den örtlichen Erfordernissen der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung.  

 
(2) Die Gehwege sind bei Glatteis mit abstumpfenden Stoffen zu bestreuen, das Streuen 

von Salz ist grundsätzlich nicht erlaubt.  
 

Die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen ist nur erlaubt, 
 
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen durch Ein-
satz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 
b) an besonders gefährlichen Stellen an Gehwegen, zum Beispiel Treppen, Rampen, 
Brückenauf- oder abgängigen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnli-
chen Gehwegabschnitten. 
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauen-
den Materialien bestreut, salzhaltige oder sonstige auftauende Mittel enthaltender 
Schnee darf auf ihnen nicht abgelagert werden. 
Nach 20.00 Uhr entstehendes Glatteis ist bis 8.00 Uhr des folgenden Tages, in der 
Zeit von 8.00 – 20.00 Uhr entstehendes Glatteis so oft wie erforderlich unverzüglich 
zu beseitigen; dies gilt auch für Glätte, die durch festgetretenen Schnee entstanden 
ist. 
 

(3) Schnee ist in der Zeit von 8.00 – 20.00 Uhr unverzüglich nach beendetem Schneefall 
zu entfernen, nach 20.00 Uhr gefallener Schnee bis 8.00 Uhr des folgenden Tages.  

 
(4) Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite (mindes-

tens 1 Meter) von Schnee frei zu halten und bei Glätte zu streuen. Auf den mit Sand, 
Kies oder Schlacke befestigten Gehwegen ist nur Glätte zu beseitigen, jedoch sind 
Schneemengen die den Fußgängerverkehr behindern, unter Schonung der Gehflä-
che zu entfernen.  

 
(5) Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn grenzenden Drittel des Gehweges 

oder einem Seitenstreifen zu lagern. Wo dies nicht möglich ist, können Schnee und 
Eis auch auf dem Fahrbahnrand gelagert werden. Der Fahr- und Fußgängerverkehr 
darf hierdurch nicht gefährdet werden. Von anliegenden Grundstücken darf der 
Schnee nicht auf die Straße geschafft werden.  

 



3 

(6) Gehwege im Sinne der vorstehenden Absätze sind alle Straßenteile, deren Benut-
zung durch Fußgänger geboten ist. 

 
§ 4 - Außergewöhnliche Verunreinigungen 
 
Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat gemäß § 46 
StrWG die Verunreinigung ohne Aufforderung und ohne schuldhafte Verzögerung zu be-
seitigen. Andernfalls kann die Stadt die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers be-
seitigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reinigungspflichtigen nach § 2, die Verun-
reinigung nach Maßgabe der Bestimmungen des § 3 zu beseitigen, soweit ihm dieses zu-
mutbar ist. 
 
 
§ 5 - Grundstücksbegriff 
 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-

rechtlichen Sinne. 
(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt ein Grundstück, wenn es an Bestandteile 

der Straße heranreicht. Als anliegend gilt ein Grundstück auch dann, wenn es durch 
Grün- oder Geländestreifen, die keiner selbständigen Nutzung dienen, von der Stra-
ße getrennt ist. 

 
 
§ 6 - Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 StrWG und § 23 FStrG.  

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
a.) seiner Reinigungspflicht nach § 2 dieser Satzung nicht nachkommt, 
b.) gegen ein Ge- oder Verbot des § 3 dieser Satzung verstößt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 
500 EURO geahndet werden. 

 
 
§ 7 - Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Nortorf vom 10.12.1985 außer Kraft 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen. 
 
 
Nortorf, den 16.12.2010 
 
- Bürgermeister - 
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